










Kathrin Häusermann

Sonnenbergstrasse 7
5600 Lenzburg

Telefon 079 409 8410
e-mail skatharina haeusennann@hotmail. com

EINBE6AN6E
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von
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Sonnenbergstrasse 7
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gegen

MEG Belvedere
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5600 Lenzburg

(Gesuchstellerin)

betr.

Bauvorhaben Terrassenhäuser/Arealüberbauung Belv6d6re

Sonnenbergstrasse 4-8, Parzelle 2935, 5600 Lenzburg
BaugesuchNr. 2022-155



I. Antrag

Das Bauprojekt sei in der vorgelegten Fonn nicht zu bewilligen, das Baugesuch also abzuweisen.

II. Formelles

l.

Das Baugesuch liegt bis zum 16. 1. 2023 auf. Die Einwendung erfolgt somit fristgemäss.

2.

Die Einwenderin ist Eigentiimerin der unmittelbar angrenzenden Liegenschaft Parzelle Nr. 2936,

Sonnenbergsti-asse 7. Sie ist daher ohne weiteres zu Einwendungen gegen das geplante Bauprojekt

legitimiert.

III. Materielles

l.

Das Baugesuch betrifft eine geplante Arealüberbauung mit 3 Häusern ä 3 Vollgeschossen und 9

Wohnungen sowie Untemiveaugarage an der Sonnenbergstrasse. Das geplante Bauprojekt ist ge-

mäss Publikation offensichtlich als Arealüberbauung im Sinne von § 39 BauV und § 45 BNO ge-

plant. Arealüberbauungen kommen in den Genuss von gewissen Erleichterungen gegenüber der

zonengemässen Grundordnung, sofern die in den einschlägigen Vorschriften niedergelegten Vo-

raussetzungen erfiillt sind. Die Behörden haben das Vorliegen dieser Voraussetzungen von Amtes

wegen und vollumfänglich zu prüfen.

2.

Die Bau- und Nutzungsordnung der Stadt Lenzburg (BNO) wurde 1997 verabschiedet. Sie wird

derzeit einer Gesamtrevision unterzogen. Die gesamtrevidierte BNO wurde erstmals 2020 und ein

zweites Mal ab 18. 11.2022 öffentlich aufgelegt. Die öffentlichen Auflagen entfalten somit gemäss

Art. 30 BauG eine negative Vorwirkung, d. h. Bewilligungen für Bauten und Anlagen dürfen nur

erteilt werden, wenn feststeht, dass diese die Verwirklichung der neuen Pläne nicht erschweren.

Gemäss geltendem Bauzonenplm liegt die Parzelle 2935 in der Wohnzone W7. 5b. Gemäss revi-

diertem Bauzonenplan liegt die Parzelle in der Wohnzone W2b mit überlagerter Strukturerhaltungs-

zone Hanglage. Arealübei-bauungen sind grundsätzlich sowohl in der Wohnzone W7. 5b



(rechtskräftige BNO) wie auch in der Wohnzone W2b (revidierte BNO) möglich, sofern die ent-

sprechenden Voraussetzungen dazu gegeben sind.

3.
Das Areal liegt gemäss gesamtrevidiertem Bauzonenplan in der «überlagerten Strukturerhal-

tungszone für empfindliche Hanglagen». Gemäss § 35. Absl Satz l und 2 der gesamtrevidierten
BNO haben sich Bauvorhaben in dieser Zone für eine gute Einordnung an der Kömigkeit und

Masstäblichkeit der bestehenden, lockeren Sti-ukturen zu orientieren. Bauten sind gut in die land-

schaftliche Umgebung, die Topographie und in Bezug auf ihre Femwirkung einzupassen.

§ 36 Abs. 1 Satz 3 und 4 gesamtrevidierte BNO lauten: «Bauten und Terrassenhäuser mit mehr als

zwei Gebäudestufen gemäss § l 7 BauV für Vollgeschosse sind nicht zulässig. Für derartig gestaf-

feite Gebäude ist entweder ein zusätzliches Attikageschoss oder ein Untergeschoss zulässig».

Während sich der den Baugesuchsunterlagen beigefügte Fachbericht der Planar AG zu den Anfor-

derungen in § 35 Abs. l Satz l und 2 äussert, schweigt er sich zu den in Satz 3 und 4 gestellten An-
forderungen aus. Es wird denn auch im Bericht (Seite 3/14) ausdrücklich festgehalten, dass die

baurechtliche Prüfung noch ausstehe.

Während die Vorscliriften von § 45 der rechtskräftigen BNO wie auch diejenigen von § 56 der re-

vidierten BNO eine Arealüberbauung in der Zone W7. 5b resp. W2b grundsätzlich zulassen, schei-

nen die Vorschriften von § 36 der revidierten BNO eine solche für Bauvorhaben innerhalb Struk-

turerhaltungszonen für empfindliche Hanglagen nicht zu erlauben resp. massiv einzuschränken. Es
werden «Bauten und Terrassenhäuser mit mehr als zwei Gebäudestufen gemäss §17 BauV für

Vollgeschosse» als nicht zulässig erklärt. Da gemäss Bauzonenplan die Parzelle in der «Wohn-

zone W2b mit überlagerter Strukturerhaltungszone Hanglage» befindet, ist davon auszugeben,
dass die Vorschriften von § 36 der revidierten BNO denjenigen von § 56 vorgehen, also eben

«überlagert» sind. Die geplanten drei Gebäude umfassen jeweils drei Vollgeschosse und wären
daher, wenn man den Wortlaut von § 36 der revidierten BNO im hier verstandenen Sinne heran-

zieht, unzulässig.

4.

Die vorgesehenen Bauköi-per sind aber v. a. deshalb nicht bewilligungsfähig, da sie die maximal

zulässige Gebäudehöhe gemäss rechtskräftiger BNO überschreiten.



(Im Folgenden wird der Nachweis dazu anhand der Pläne zu Haus C geführt; ob vergleichbare
Ueberschreitungen auch für die beiden ändern geplanten Baukörper vorliegen, hat die Einwende-
rin nicht geprüft und ist von der Behörde von Amtes wegen zu eruieren).

Gemäss § 45 Ziff. 3 b der rechtskräftigen BNO können bei Arealüberbauungen die zonengemäs-
sen Gebäudehöhen um höchstens 3 m erhöht werden, «wenn dadurch eine markante Verbesserung

der Siedlungsqualität erzielt wird.. ...».

In den eingereichten Bauplänen zu Haus C sind (in der Querschnittsansicht) der Terrain verl auf
und die Gebäudehöhe über dem gewachsenen Terrain eingezeichnet. Daraus ist ersichtlich, dass
der obere Dachrand des dritten Stockwerkes genau die maximal zulässigen 10. 5 in (7. 5 m + 3 m

Zuschlag für Arealüberbauungen) über dem gewachsenen Terrain liegt.

In der Querschnittsansicht (Ansicht von Norden) wurde zusätzlich zum Terrainverlaufeine paral-
lel dazu verlaufende höher liegende Linie eingezeichnet. Diese Linie soll suggerieren, dass die

maximale Gebäudehöhe von 10. 5 m parallel zum darunterliegenden Terrainverlauf ebenfalls

schräg nach oben verläuft. Das ist klarerweise im Widerspruch zu den einschlägigen Vorschriften
(siehe insb. Erläuterungen zu Ziff. 5 im Anhang 2 derBauV). Die maximale Gebäiidehöhe von
10. 5 m ab dem gewachsenen Ten-ain wird am höchsten Punkt der Dachkonstruktion und am tiefs-
ten Punkt auf dem massgebenden Terrain unterhalb der Dachfläche bestimmt. Dieser Punkt ist in

der Querschnittsansicht von Norden der obere rechte Rand der Dachkonstruktion der obersten
Wohnung. Im Gegensatz zu den eingereichten Plänen ist dies die maximale Gebäudehöhe für das
ganze Gebäude und nicht eine schräg nach links ansteigende Linie. Somit sind die baulichen Ele-
mente oberhalb dieser Linie nicht vorschriftskonform und daher nicht bewilligungsfähig. Das gilt

insbesondere, aber nicht nur, für die an die Sonnenbergstrasse angrenzende Dachaufbaute, welche
die maximal zulässige Gebäudehöhe um rund 1. 5m überschreitet. Es erweist sich somit, dass der
Baukörper des Hauses C in der eingereichten Form nicht bewilligungsfähig ist, da die maxi-
male Gebäudehöhe für Arealüberbauungen klar überschritten wäre. Das wäre auch bei An-

Wendung der totalrevidierten BNO der Fall.

5.

Der mit dem Baugesuch eingereichte BepHanzungspIan sieht vor dass im Abstand von 2m von
der Parzellengrenze im Osten Baumarten vorgesehen sind, die eine Wuchshöhe von bis zu 20m
oder sogar mehr erreichen würden. Eine solche Bepflanzung widerspricht den einschlägigen Vor-
schritten betr. Abstand von den Parzellengrenzen und hat potentielle unzumutbare und vorschrifts-

widrige Beeinträchtigungen derNachbarparzellen zur Folge. Entsprechend ist die Gesuchstelle-
ring zu verpflichten, geeignete und vorschriftsgemässe Bepflanzungen vorzusehen.



6.

Gemäss § 39 Abs. 2 lit. d BauV setzen Arealüberbauungen eine «sorgfältige und rationelle Er-

Schliessung und gemeinsame Abstellanlagen» voraus.

Zunächst sei festgehalten, dass die Erschliessung des Areals Sonnenbergstrasse über die Schloss-

gasse schon heute nicht ohne Probleme ist, da die Schlossgasse für den automobilen Privatverkehr
wie auch für das Zu- oder Wegbringen von Gütern (Kehrichtentsorgung, Paketdienste etc) sich als

zu eng erweist und ein Kreuzen von Fahrzeugen nur Beschränkt möglich ist. Die Situation ist auch

für den Fussgängerverkehr zum Schloss nicht ohne Bedenken. Durch das umfangreiche Bauvorha-

ben (22 projektierte Parkplätze in der Tiefgarage und 3 zusätzliche Abstellplätze) und den dadurch

entstehenden Melirverkehr werden diese Probleme noch akzentuiert. Es ist Aufgabe der Behörden

zu prüfen, ob dadurch, sowie durch eine allfällige weitere Siedlungsentwicklung im Gebiet der

Schlossgasse/Sonnenbergstrasse, zusätzliche Massnalunen für die Zufahrt oder die Erschliessung

des Gebietes notwendig werden.

In diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen, ob die Besucherabstellplätze auch in der Tiefgarage

angeordnet werden können, um den oberirdischen Verkehr auf der Somienbergstrasse nicht noch

zu intensivieren.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

Kathrin Häusermaiin










